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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

 

                                                   

       KR 925 Reiniger chlor- und phosphatfrei 
 

 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 
 

• Verursacht schwere Verätzungen. 

• Gesundheitsschäden beim Verschlucken. 

• Verätzungen müssen sofort behandelt werden, da sonst schwer heilende Wunden entstehen. 

• Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen. Einstufungsrichtlinie für Zube-
reitungen der EG" in der letztgültigen Fassung. 

• Wassergefährdungsklasse: 1, schwach wassergefährdend. 
 

 

 
 
 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

 

 
 

• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.  

• Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüf-
tung sorgen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. 

• Umweltschutzmaßnahmen: Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Nicht in die Kanalisati-
on/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten Behältern der Rückgewin-
nung oder Entsorgung zuführen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Neutralisationsmittel anwenden. 

• Hinweise zum sicheren Umgang: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Staub nicht einatmen. Haut- und Augen-
kontakt vermeiden. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar. 

• Lagerung: Im Originalgebinde aufbewahren. Wasserrechtliche Bestimmungen beachten. Zusammenlagerungshinweise: Getrennt 
von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Behälter 
an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Frost schützen. 

• Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, ge-
tränkte Kleidung sofort ausziehen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen. Vorbeugender 
Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

• Atemschutz: Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. Handschutz: Laugenbeständige Schutzhandschuhe. Augenschutz: Dicht-
schließende Schutzbrille. Körperschutz: Laugenbeständige Arbeitsschutzkleidung. Körperschutzmittel sind in Abhängigkeit von 
Tätigkeit und möglicher Einwirkung auszuwählen. 

• Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel, starke Säuren, Aluminium. Gefährliche Reaktionen: Reaktionen mit starken Säu-
ren. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Stickoxide, Phosphoroxide, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Natriumoxid 

 

 

 
 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 

 
 

• Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebungsbrand abstimmen. 

• Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine. 

• Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bei einem Brand kann freigesetzt 
werden: Stickoxide, Phosphoroxide, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Natriumoxid. 

• Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Ggf. Vollschutz. 

• Weitere Angaben: Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
 

 

 
 

ERSTE HILFE  0-112 

 

 

 
 

                                                     Ersthelfer siehe Aushang 
  Notrufnummer Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: Tel.: +49 (0) 30 / 19240 Berlin 
 

• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort auszie-
hen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).  

• Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, 
deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall. 

• Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 

• Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wun-
den führen. 

• Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Unverletztes Auge schützen.  Sofort Arzt hinzuziehen. 

• Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen - Perforationsgefahr! Sofort Arzt hinzuziehen. 
 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 

• Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 

• Produkt, Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den örtlichen, 
behördlichen Vorschriften. Europäischer Abfallkatalog. Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozessspezifisch 
durchzuführen. 

• Ungereinigte Verpackungen, Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.  
 

 


